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Vorlesung: Rechts- und Staatsphilosophie 

Textblatt 18: Hegel 

 

1. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Vorrede 

Was vernünftig ist, das ist wirklich; 

und was wirklich ist, das ist vernünftig. 

In dieser Überzeugung steht jedes unbefangene Bewußtsein wie die Philosophie, und hiervon 
geht diese ebenso in Betrachtung des geistigen Universums aus als des natürlichen. Wenn die 
Reflexion, das Gefühl oder welche Gestalt das subjektive Bewußtsein habe, die Gegenwart 
für ein Eitles ansieht, über sie hinaus ist und es besser weiß, so befindet es sich im Eitlen, und 
weil es Wirklichkeit nur in der Gegenwart hat, ist es so selbst nur Eitelkeit. Wenn umgekehrt 
die Idee für das gilt, was nur so eine Idee, eine Vorstellung in einem Meinen ist, so gewährt 
hingegen die Philosophie die Einsicht, daß nichts wirklich ist als die Idee. Darauf kommt es 
dann an, in dem Scheine des Zeitlichen und Vorübergehenden die Substanz, die immanent, 
und das Ewige, das gegenwärtig ist, zu erkennen. Denn das Vernünftige, was synonym ist mit 
der Idee, indem es in seiner Wirklichkeit zugleich in die äußere Existenz tritt, tritt in einem 
unendlichen Reichtum von Formen, Erscheinungen und Gestaltungen hervor und umzieht 
seinen Kern mit der bunten Rinde, in welcher das Bewußtsein zunächst haust, welche der 
Begriff erst durchdringt, um den inneren Puls zu finden und ihn ebenso in den äußeren Gestal-
tungen noch schlagend zu fühlen. Die unendlich mannigfaltigen Verhältnisse aber, die sich in 
dieser Äußerlichkeit, durch das Scheinen des Wesens in sie, bilden, dieses unendliche Materi-
al und seine Regulierung ist nicht Gegenstand der Philosophie. 

... 

So soll denn diese Abhandlung, insofern sie die Staatswissenschaft enthält, nichts anderes 
sein als ein Versuch, den Staat als ein in sich Vernünftiges zu begreifen und darzustellen. Als 
philosophische Schrift muß sie am entferntesten davon sein, einen Staat, wie er sein soll, kon-
struieren zu sollen; die Belehrung, die in ihr liegen kann, kann nicht darauf gehen, den Staat 
zu belehren, wie er sein soll, sondern, wie er, das sittliche Universum, erkannt werden soll. 

... 

Das was ist zu begreifen, ist die Aufgabe der Philosophie, denn das was ist, ist die Vernunft. 
Was das Individuum betrifft, so ist ohnehin jedes ein Sohn seiner Zeit; so ist auch die Philo-
sophie ihre Zeit in Gedanken erfaßt. Es ist ebenso töricht zu wähnen, irgendeine Philosophie 
gehe über ihre gegenwärtige Welt hinaus, als, ein Individuum überspringe seine Zeit ... Geht 
seine Theorie in der Tat drüber hinaus, baut es sich eine Welt, wie sie sein soll, so existiert sie 
wohl, aber nur in seinem Meinen – einem weichen Elemente, dem sich alles einbilden läßt. 

 

2. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 4 

Der Boden des Rechts ist überhaupt das Geistige und seine nähere Stelle und Ausgangspunkt 
der Wille, welcher frei ist, so daß die Freiheit seine Substanz und Bestimmung ausmacht und 
das Rechtssystem das Reich der verwirklichten Freiheit, die Welt des Geistes aus ihm selbst 
hervorgebracht, als seine zweite Natur, ist. 
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3. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 7 

Diese Freiheit haben wir aber schon in der Empfindung, z.B. in der Freundschaft und Liebe. 
Hier ist man nicht einseitig in sich, sondern man beschränkt sich gern in Beziehung auf ein 
Anderes, weiß sich aber in dieser Beschränkung als sich selbst. In der Bestimmtheit soll sich 
der Mensch nicht bestimmt fühlen, sondern indem man das Andere als Anderes betrachtet, hat 
man darin erst sein Selbstgefühl. 

 

4. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 188 

Die bürgerliche Gesellschaft enthält die drei Momente: 

A. Die Vermittlung des Bedürfnisses und die Befriedigung des Einzelnen durch seine Arbeit 
und durch die Arbeit und Befriedigung der Bedürfnisse aller Übrigen, – das System der Be-
dürfnisse. 

B. Die Wirklichkeit des darin enthaltenen Allgemeinen der Freiheit, der Schutz des Eigen-
tums durch die Rechtspflege. 

C. Die Vorsorge gegen die in jenen Systemen zurückbleibende Zufälligkeit und die Besor-
gung des besonderen Interesses als eines Gemeinsamen, durch die Polizei und Korporation. 

 

5. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, §§ 243, 244 

Wenn die bürgerliche Gesellschaft sich in ungehinderter Wirksamkeit befindet, so ist sie in-
nerhalb ihrer selbst in fortschreitender Bevölkerung und Industrie begriffen. – Durch die Ver-
allgemeinerung des Zusammenhangs der Menschen durch ihre Bedürfnisse und der Weisen, 
die Mittel für diese zu bereiten und herbeizubringen, vermehrt sich die Anhäufung der Reich-
tümer – denn aus dieser gedoppelten Allgemeinheit wird der größte Gewinn gezogen – auf 
der einen Seite, wie auf der andern Seite die Vereinzelung und Beschränktheit der besonderen 
Arbeit und damit die Abhängigkeit und Not der an diese Arbeit gebundenen Klasse, womit die 
Unfähigkeit der Empfindung und des Genusses der weiteren Freiheiten und besonders der 
geistigen Vorteile der bürgerlichen Gesellschaft zusammenhängt. 

Das Herabsinken einer großen Masse unter das Maß einer gewissen Subsistenzweise, die sich 
von selbst als die für ein Mitglied der Gesellschaft notwendige reguliert – und damit zum 
Verluste des Gefühls des Rechts, der Rechtlichkeit und der Ehre, durch eigene Tätigkeit und 
Arbeit zu bestehen –, bringt die Erzeugung des Pöbels hervor, die hinwiederum zugleich die 
größere Leichtigkeit, unverhältnismäßige Reichtümer in wenige Hände zu konzentrieren, mit 
sich führt. 

 

6. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 257 

Der Staat ist die Wirklichkeit der sittlichen Idee – der sittliche Geist, als der offenbare, sich 
selbst deutliche, substantielle Wille, der sich denkt und weiß und das, was er weiß und inso-
fern er es weiß, vollführt. An der Sitte hat er seine unmittelbare, und an dem Selbstbewußtsein 
des Einzelnen, dem Wissen und Tätigkeit desselben, seine vermittelte Existenz, so wie dieses 
durch die Gesinnung in ihm, als einem Wesen, Zweck und Produkte seiner Tätigkeit, seine 
substantielle Freiheit hat. 
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7. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 258 

Der Staat ist als die Wirklichkeit des substantiellen Willens, die er in dem zu seiner Allge-
meinheit erhobenen besonderen Selbstbewußtsein hat, das an und für sich Vernünftige. Diese 
substantielle Einheit ist absoluter unbewegter Selbstzweck, in welchem die Freiheit zu ihrem 
höchsten Recht kommt, so wie dieser Endzweck das höchste Recht gegen die Einzelnen hat, 
deren höchste Pflicht es ist, Mitglieder des Staats zu sein. 

Wenn der Staat mit der bürgerlichen Gesellschaft verwechselt und seine Bestimmung in die 
Sicherheit und den Schutz des Eigentums und der persönlichen Freiheit gesetzt wird, so ist 
das Interesse der Einzelnen als solcher der letzte Zweck, zu welchem sie vereinigt sind, und 
es folgt hieraus ebenso, daß es etwas Beliebiges ist, Mitglied des Staates zu sein. – Er hat aber 
ein ganz anderes Verhältnis zum Individuum; indem er objektiver Geist ist, so hat das Indivi-
duum selbst nur Objektivität, Wahrheit und Sittlichkeit, als es ein Glied desselben ist. Die 
Vereinigung als solche ist selbst der wahrhafte Inhalt und Zweck, und die Bestimmung der 
Individuen ist, ein allgemeines Leben zu führen; ihre weitere besondere Befriedigung, Tätig-
keit, Weise des Verhaltens hat dies Substantielle und Allgemeingültige zu seinem Ausgangs-
punkte und Resultate. – Die Vernünftigkeit besteht, abstrakt betrachtet, überhaupt in der sich 
durchdringenden Einheit der Allgemeinheit und der Einzelheit und hier konkret dem Inhalte 
nach in der Einheit der objektiven Freiheit, d.i. des allgemeinen substantiellen Willens und 
der subjektiven Freiheit als des individuellen Wissens und seines besondere Zwecke suchen-
den Willens – und deswegen der Form nach in einem nach gedachten, d.h. allgemeinen Ge-
setzen und Grundsätzen sich bestimmenden Handeln. 

 

8. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 273 

Eine andere Frage bietet sich leicht dar: wer die Verfassung machen soll. Diese Frage scheint 
deutlich, zeigt sich aber bei näherer Betrachtung sogleich sinnlos. Denn sie setzt voraus, daß 
keine Verfassung vorhanden, somit ein bloßer atomistischer Haufen von Individuen beisam-
men sei. Wie ein Haufen, ob durch sich oder andere, durch Güte, Gedanken oder Gewalt, zu 
einer Verfassung kommen würde, müßte ihm überlassen bleiben, denn mit einem Haufen hat 
es der Begriff nicht zu tun. – Setzt aber jene Frage schon eine vorhandene Verfassung voraus, 
so bedeutet das Machen nur eine Veränderung, und die Voraussetzung einer Verfassung ent-
hält es unmittelbar selbst, daß die Veränderung nur auf verfassungsmäßigem Wege geschehen 
könne. – Überhaupt aber ist es schlechthin wesentlich, daß die Verfassung, obgleich in der 
Zeit hervorgegangen, nicht als ein Gemachtes angesehen werde; denn sie ist vielmehr das 
schlechthin an und für sich Seiende, das darum als das Göttliche und Beharrende und als über 
der Sphäre dessen, was gemacht wird, zu betrachten ist. 

 

9. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 274 

Da der Geist nur als das wirklich ist, als was er sich weiß, und der Staat, als Geist eines Vol-
kes, zugleich das alle seine Verhältnisse durchdringende Gesetz, die Sitte und das Bewußt-
sein seiner Individuen ist, so hängt die Verfassung eines bestimmten Volkes überhaupt von 
der Weise und Bildung des Selbstbewußtseins desselben ab; in diesem liegt seine subjektive 
Freiheit und damit die Wirklichkeit der Verfassung. 

... 

Zusatz. Der Staat muß in seiner Verfassung alle Verhältnisse durchdringen. Napoleon hat z.B. 
den Spaniern eine Verfassung a priori geben wollen, was aber schlecht genug ging. Denn eine 
Verfassung ist kein bloß Gemachtes: sie ist die Arbeit von Jahrhunderten, die Idee und das 
Bewußtsein des Vernünftigen, inwieweit es in einem Volk entwickelt ist. Keine Verfassung 
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wird daher bloß von Subjekten geschaffen. Was Napoleon den Spaniern gab, war vernünfti-
ger, als was sie früher hatten, und doch stießen sie es zurück als ein ihnen Fremdes, da sie 
noch nicht bis dahinauf gebildet waren. Das Volk muß zu seiner Verfassung das Gefühl sei-
nes Rechts und seines Zustandes haben, sonst kann sie zwar äußerlich vorhanden sein, aber 
sie hat keine Bedeutung und keinen Wert. 

 

10. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 273 

Der politische Staat dirimiert sich somit in die substantiellen Unterschiede: 

a) die Gewalt, das Allgemeine zu bestimmen und festzusetzen, – die gesetzgebende Gewalt, 

b) die Subsumtion der besonderen Sphären und einzelnen Fälle unter das Allgemeine, – die 
Regierungsgewalt, 

c) die Subjektivität als die letzte Willensentscheidung, – die fürstliche Gewalt, in der die un-
terschiedenen Gewalten zur individuellen Einheit zusammengefaßt sind, die also die Spitze 
und der Anfang des Ganzen, der konstitutionellen Monarchie, ist. 

 

11. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 272 

Von den kursierenden Vorstellungen ist ... die von der notwendigen Teilung der Gewalten des 
Staats zu erwähnen, – einer höchst wichtigen Bestimmung, welche mit Recht, wenn sie näm-
lich in ihrem wahren Sinne genommen worden wäre, als die Garantie der öffentlichen Freiheit 
betrachtet werden konnte, – einer Vorstellung, von welcher aber gerade die, welche aus Be-
geisterung und Liebe zu sprechen meinen, nichts wissen und nichts wissen wollen; denn in ihr 
ist es eben, wo das Moment der vernünftigen Bestimmtheit liegt. Das Prinzip der Teilung der 
Gewalten enthält nämlich das wesentliche Moment des Unterschiedes, der realen Vernünftig-
keit; aber wie es der abstrakte Verstand faßt, liegt darin teils die falsche Bestimmung der ab-
soluten Selbständigkeit der Gewalten gegeneinander, teils die Einseitigkeit, ihr Verhältnis 
zueinander als ein Negatives, als gegenseitige Beschränkung aufzufassen. In dieser Ansicht 
wird es eine Feindseligkeit, eine Angst vor jeder, was jede gegen die andere als gegen ein 
Übel hervorbringt, mit der Bestimmung, sich ihr entgegenzusetzen und durch diese Gegen-
gewichte ein allgemeines Gleichgewicht, aber nicht eine lebendige Einheit zu bewirken. 

 

12. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Zusatz zu § 300 

Die Vorstellung von der sogenannten Unabhängigkeit der Gewalten hat den Grundirrtum in 
sich, daß die unabhängigen Gewalten dennoch einander beschränken sollen. Aber durch diese 
Unabhängigkeit wird die Einheit des Staates aufgehoben, die vor allem zu verlangen ist. 

 

13. G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, § 319 

Die Freiheit der öffentlichen Mitteilung (deren eines Mittel, die Presse, was es an weitrei-
chender Berührung vor dem anderen, der mündlichen Rede, voraus hat, ihm dagegen an der 
Lebendigkeit zurücksteht), die Befriedigung jenes prickelnden Triebes, seine Meinung zu 
sagen und gesagt zu haben, hat ihre direkte Sicherung in den ihre Ausschweifungen teils ver-
hindernden, teils bestrafenden polizeilichen und Rechtsgesetzen und Anordnungen, die indi-
rekte Sicherung aber in der Unschädlichkeit, welche vornehmlich in der Vernünftigkeit der 
Verfassung, der Festigkeit der Regierung, dann auch in der Öffentlichkeit der Ständever-
sammlungen begründet ist ... 
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Preßfreiheit definieren als die Freiheit, zu reden und zu schreiben, was man will, steht dem 
parallel, wenn man die Freiheit überhaupt als die Freiheit angibt, zu tun, was man will. – Sol-
ches Reden gehört der noch ganz ungebildeten Roheit und Oberflächlichkeit des Vorstellens 
an. 

 


